
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

11- cf'535' der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

7251/1-Pr 1/89 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 4058/J-NR/1989 

I 

LfO,2gIAB 

1989 -08- 28 
zu t{OSd' IJ 

Wie n 

Die sc~riftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Graff und Kollegen (4058/J), betreffend die Anrufung 

I 
I 

des OG~ im Außerstreitverfahren, beantworte ich wie folgt: 
I 

Zu 1 uJd 2: 

Abweichende oder ergänzende Regelung für die Anrufung des 
I 

Oberst~n Gerichtshofs im Sinn des Art XLI Z 4 WGN 1989 

enthalten folgende Bestimmungen: 
I 
I 
I 

1. Unterhaltsbevorschussung 
! 

i 

§ 15 Abs. 3 UVG: 
I "(3) Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof ist un-
I 

zulässig." 

I 
2. AUßerstreitige Entscheidungen in Mietensachen 

I 

§ 37 Abs.3 Z 18 MRG: 

"Für R~kurse gegen Sachbeschlüsse oder solche nach § 527 
I 

Abs. 21zPO anfechtbare Beschlüsse des Gerichtes zweiter 
Instanz, mit denen ein Sachbeschluß aufgehoben worden ist, 

i 
gilt d~e Z 17 lit. abis d, für Rekurse gegen Sachbe-

I 

schlüsse überdies deren lit. e. Der § 528 Abs. 1 Z 5 ZPO 
I 

ist nibht anzuwenden. Soweit ein erstrichterlicher Sachbe-
I 

schlußI bestätigt worden ist, ist dagegen ein Rekurs nur 
! 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
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zulässig, v1enn ihn dns Rekursgericht für zulässig erklärt 

hat, weil die Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung 

ist, oder wenn der erstrichterliche Beschluß von einer vom 

Rekursgericht in einern nicht nach § 527 Abs. 2 ZPO an­

fechtbaren Aufhebungsbeschluß überbundenen Rechtsansicht 

ausgegangen ist." 

3. Vermögensabwicklung 

§ 6 Abs. 2 Z 8 VermögensabwicklungsG BGBI. 1976/713: 

"Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof ist aus dem Grund 

der unrichtigen rechtlichen Beurteilung der Sache auch 

gegen eine bestätigende Entscheidung des Oberlandesgerich­

tes zulässig. Auf einen solchen Rekurs ist der § 10 des 

Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangele­

genheiten außer Streitsachen nicht anzuwenden." 

ZJL3 : 

Die erforderliche Harmonisierung könnte, wenn der hiezu 

nötige politische Wille vorhanden ist, gesetzgebungstech­

nisch leicht herbeigeführt werden, indem § 15 Abs.3 UVG 

und § 6 Abs.2 Z 8 VermögensabwicklungsG aufgehoben werden. 

§ 37 Abs.3 Z 18 MRG sowie Art.XLI Z 4 WGN 1989 bedürften 

für den Fall der Harmonisierung einer entsprechenden in­

haltlichen Änderung. 

Ich muß aber darauf hinweisen, daß das Vermögensabwick­

lungsgesetz in den WirkungSbereich des Bundesministeriums 

für Finanzen gehört, dessen legislativen Plänen das Ju­

stizressort nicht vorgreifen kann. 

Zu 4: 

An der Gesarntreform des Verfahrens außer Streitsachen wird 

im Bundesministeriurn für Justiz mit allen hiefür zur Ver­

fügung stehenden Kräften gearbeitet. Es handelt sich je-
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doch dabei um ein großes und schwieriges Vorhaben, bei dem 

nicht nur zahlreiche Lösungen gefunden, sondern diese auch 

eingehend erörtert und überlegt werden müssen. Dies kann 

nicht erst im Rahmen eines allgemeinen Begutachtungsver­

fahrens, das noch aussteht, erfolgen, sondern setzt einen 

laufenden Meinungsaustausch zwischen den mit den gesetz­

geberischen Arbeiten befaßten Beamten des Bundesmini­

steriums für Justiz einerseits und den Rechtsanwendern und 

Vertretern der Lehre andererseits voraus. Ich kann daher 

nur meiner Hoffnung Ausdruck geben, daß es noch diese 

Gesetzgebungsperiode möglich sein wird, einen Gesetz­

entwurf über die Gesamtreform des Verfahrens außer Streit­

sachen im Rahmen einer allgenleinen Begutachtung vorzu­

stellen. Der Zeitpunkt der Vorbereitung einer Regi~rungs­

vorlage ist dementsprechend derzeit noch nicht absehbar. 

28. August 1989 
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